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Betriffl 

Bundesgeset z, mit dem das Är ztegeset z 1998 geändert wird (5. Är ztegeset z- No velle) 

. '  . .. . � 2. Sept Z003 
DIe NÖ Landesregierung hat In Ihrer SIt zung vom : .............................. beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgeset zes, mit dem das Är ztegeset z 1998 geändert wird (5. Är zte

geset z- No velle), wie folgt Stellung zu nehmen: 

Gemäß § 204 Z. 9 des Entwurfes werden Tätigkeiten im Rahmen der Erste- Hilfe- Leistung, 

solange und soweit ein Ar zt nicht zur Verfügung steht, durch das Är ztegeset z 1998 nicht 

berührt. Dies hat zur Folge, dass Tätigkeiten im Rahmen der Erste- Hilfe- Leistung nicht 

unter den Ar zt vorbehalt fallen, solange und soweit ein Ar zt nicht zur Verfügung steht. 

Nach den Erläuterungen soll durch diese Regelung die Leistung der Ersten Hilfe durch 

Laien legalisiert werden. Dieser Regelungs zweck sollte ausdrücklich in den Geset zestext 

aufgenommen werden. 

Bedenkt man, dass nach § 4 des Gesundheits- und Krankenpflegegeset zes Angehörige 

der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe im Fall drohender Gefahr des Todes oder 

einer beträchtlichen Körper verlet zung oder Gesundheitsschädigung eines Menschen ihre 

fachkundige Hilfe nicht verweigern dürfen, würde eine weite Interpretation des § 204 Z. 9 

des Entwurfes da zu führen, dass Angehörige der Pflegeberufe im Rahmen der Erste-
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Hilfe-Leistung Tätigkeiten übernehmen müssen, die sie ansonsten nur auf ärztliche 

Anordnung durchführen dürften, solange und soweit ein Arzt nicht zur Verfügung steht. 

Dies würde im Ergebnis zu einer bedenklichen Erweiterung des Berufsbildes des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und der Pflegehilfe bedeuten. 

Das Gleiche gilt für Rettungs- und Notfallsanitäter, sofern sie ohne Arztbegleitung tätig 

werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

überm ittelt . 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r  ö I1 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an aUe vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

�� 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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